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Anwendbarkeit des 
Kündigungsschutzgesetzes 

Das Bundesarbeitsgericht hat seine 

Rechtsprechung bestätigt, wonach die 

Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die 

nach § 23 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz 

erforderliche Beschäftigtenzahl (mehr als 10 

Arbeitnehmer) erreicht ist, beim 

Arbeitnehmer liegt.  

 

Dieser genüge seiner Darlegungslast aber 

bereits dann, wenn er die ihm bekannten 

Anhaltspunkte dafür vorträgt, dass kein 

Kleinbetrieb vorliegt. Der Arbeitgeber muss 

sich daraufhin vollständig zur Anzahl der 

Beschäftigten erklären. Bleibt auch nach 

Beweiserhebung unklar, ob die für den 

Kündigungsschutz erforderliche 

Beschäftigtenzahl erreicht ist, geht dieser 

Zweifel zu Lasten des Arbeitnehmers (BRG 

Urteil vom 26. Juni 2008 - 2 AZR 264/07).  
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